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Verkündet am 1 3.06.2018

gez
JOS

als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

Beglaubigte Abschrifl

ln dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmä chtigte :

Rechtsanwälte Gulden, Röttger, Jean-Pierre-Jungels-Straße 10, 551 26 Mainz, Gz.: 123g6116
GKOs

gegen

Google LLC, vertreten durch d. Vorstand Larry Page, Eric E. Schmidt, Sergey Brin, L. John
Doerr, Diane B, Greene, John L. Hennessy, Ann Mather, Paul S. Otellini, K. Ram Shriram und
Shirley M. Tilghman, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA - sonstige klei-
ne lnseln

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

wegen wegen Anspruchs auf Unterlassen des Zugänglichmachens einer 1-Sterne-Bewertung
im lnternet

hat die 9. Zivilkammer des Landgerichts Lübeck durch den Vorsitzenclen Richter am Landgericht

die Richterin und den Richter am Landgericht tf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 23,0S.20.19 für Recht erkannt:

Landgericht Lübeck

Urteil

lm Namen des Volkes
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t.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzu-

setzenden Ordnungsgeldes bis zu 250,000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft

bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, dle nachfolgende I sterne-Bewertung eines ,,
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abrufbar unter der URL

hltp sjnvww*gp:rgle.dels ea rch ? g 
=

cÍRVSH_F8Sfa LTlplgP#g=

über das Portal www,google.de zu verbreiten bzw. öffentlich zugänglich zu machen und/oder öf-

fentlich zugänglich machen zu fassen.

lm Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

ll.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

ll;,

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zLr

vol lstreckenden Betrages.

Lie :ulfß-& o e= u tf B &Ows*nd"=.çr,s.sl-&eir
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Tatbestand

Der Kläger ist niedergelassener Kieferorlhopäde. Er betreibt eine Praxis in

Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA. Sie betreibt neben dem Suchmaschinen-

dienst, erreichbar unter der lnternetaclresse .,www.google,de" weitere Díenste, die mit díeser

Suchmaschine verkntipft sind. So bietet sie unter anderem auch den Geolokalisationsdienst

,,Google Maps" (lnternetadresse ,,www.google.de/maps/") an. über,Google Maps" können Unter-

nehmen, Geschäfte, Praxen usw. auf Karten lokalisiert werden, nach dem diese zuvor im Such-

maschinendienst als Suchbegriffe eingegeben wurden. Für Gewerbetreibende besteht die Mög-

lichkeit, sich über den weiter von der Beklagten angebotenen Dienst,,Google+" kostenlos zu regi-

strieren und ein Profil zu erstellen. ln diesem Profil können lnformationen ùber angebotene Dienst-

leistungen wie etwa Öffnungszeiten oder Kontaktdaten sowie Fotos veröffenilicht werden, Nach

der Registrierung wird ein Eintrag in dìe unter ,,Google Maps" veröffentlichten Kañen erstellt und

mit einem Symbol auf den Karten unter der betreffenden Anschrift gekennzeichnet. Durch

Anklicken dieses Symbols werden dann die Profilseite und die vorher vorn Nutzer bereitgestellten

I nformationen angezeigt.

Personen, die sich zuvor unter Angabe ihrer Ë-Mail-Adresse registrieñ haben, haben die Möglich-

keit, in dem jeweiligen Profil Bewertungen abzugeben. Die bei der Registrierung venruendete

E-Mail-Adresse wird von der Beklagten verifiziert. Die Nutzer können kuze Beweftungen in Text-

form verlassen undioder den Profilinhaber auf einer Skala von ein bis 5 Sternen bewerten, Auf der

Startseite des Profils wird jeweils ein Durchschnittswert der Sterne-Eewertungen angezeigt, Ëer-

ner werden Zifate aus einzelnen Bewertungen angezeigt (vgl. beispielhaft die Abbildung auf Seite

2 cles klägerischen Schriftsatzes vonr 21.12.2017 (Bl. 106 der Gerichtsakten (GA))

Der Kläger nutzt solch ein Profil. Er beanstanclet mit der vorliegenden Klage eine in denr profil

veröffentlichte Bewertung, bei der als Urheber , benannt war und die eine Bewer_

tung mit einem Stern enthielt. Weiteren Texl enthielt die Bewertung nicht. Einen Bildschirmaus-

druck der Bewertung hat der Kläger als Anlage K2 vorgelegt (GA 10), Auf diesen wircl ergänzencl

Bezug genommen.

Sc+ite 3

Der Kläger wandte sich r¡it Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 14.07,20i6 (Anìage

K3 GA 11-16) an die Beklagte Er beanstandete u a die vorgenannte Bewertung und'rerlangte

deren Löschung bis zum28 07.2A16 Er ließ u.a. ausführen:

,,Unser Mandant heißt Es /iegf auf der Hand, dass slch Ltnser
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Mandant nichf se/bst schtecht lseweftet. Dies würde zuclem gegen thre Nut-
zungsrichtlinien verstoßen, Wir haben es c/aher vorliegend mit einem tdentitàts-
diebstahl zu tun, da eine unbekannte Dritte Person sich des Namens unseres
Mandanten bemächtigt, um dlesen zu schädigen. Strafrechttiche Schrilte wer-
den diesbezäglich in Erwägung gezogen. tm tJbrigen gibt es keùlen patienten
mit dent gleichlautende¡t Namen unseres Manclanten.

Wir haben Sie daher nach Maßgabe cJer aktuellen BGH-Rechtsprechung aufzu -
fordern, den Nachweis zu ùbermitteln, dass der/die Beweflerln tatsächtich ein-
mal Patient bei unserer Mandantschaft gewesen isf, vgl, BGH Vl ZR 34/15.

Folgende Mal3nahme und Auskünfte sind von lhnen clabeì zwingenci zu ergrei-
fen bzw eínzuholen und zu ùbermitteln:

1, dem Bewerler unsere Beanstandung zukommen /assen

2, den Bewefter zur Stellungnahme anhalten

3' den Bewefter auffordern, den Behandtungskontakt mögtichst ge-nau zu be-
schreiben

4' den Behandlungskontakt belegen (Rezepte, Behandlungsnachweise, Rechnun-
gen, Terminkañen-Zettel ocler sonstþe lndizien',

Die Beklagte antr¡rortete hierauf zunächst per Ë-lvlail am21.07.2016 (GA 1g-20) Hierin heißt es
u.a.:

,,Leider konnten wir anhand der von lhnen angegebenen lnfor¡nationen keinen
offensÌclttlichen Verstoß gegen Ltnsere Richtlinien zur Entfernung von lnhatten
bzw, keine unscltwer, also ohne eingehende rechttiche unc! tatsächliche prùfung
zu erke¡tnende Rechtsverletzung feslsfe//en (vgt, BGH, LJrl. 2s.10,2011, vt zR
es/10).

Google My Business hostef lnhalte von Drittanbietern, ist jecloch nicht Erstelter
d¡'eser lnhalte, Wir empfel¡len lhnen, strittige Fragen direkt mit der person zg
klären, die die beanstandete Bewertung veröffentlicht hat,

Fal/s es zu keiner Einigung kommt. Sie rechttiche Schritte gegen die person
einleiten, die die BewerTung veröffentlicht hat, und ein Gericht sodann zu de¡n
Sch/uss kommt, dass diese rechtswidrig ist tnd er¡t[ernt werden /7?uss, senden
Sie uns bitte die entsprechencle Gericlttsentscheidung.

Fal/s Sie a/s Geschäftsinhaber Bectenken hínsichttich eines EñahrungsberÌc¡fs
haben, der lhrer Ansicht nach unbegrtinclet rsf, besuchen Sle bitte die nachste -
hende lnternetseite. ( ..)

Es s/ehf lhnen natÍ)rlÌch frei, substantiiert darzulegen, welche konkreten Aussa -
gen Sie beanstanden, vlo genau sÌch ctie vermeintliche Rechfsg utsverletzung in
Bezug auf die genannten uLRs befindet, vloraus slch diese begrùndet.
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lnsofent Sie slch auf tnhalte beziehen, zu welchen
scheidung ergangen lsi so bitten wir Sie, diese zu
Kopie der Entscheiduttg zukommen zu lassen,

Hinsichtlich der folgenden Beweftung:

vor 2 Wochen

wír haben lhre Mitteitung zut' weiteren prüfung an das zuständige Goo -
gle-Teant weitergeleitet, Auch wenn sie keine weilere Nachricht von urr"re*
Team erhalten, können Sie sicher sein, dass die von lhnen beschriebenen
Probleme untersucht und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergriffen
uterden.

bereits eine gerichiliche Ent-
kennzeichnen und uns eine

(.)

Falls auf einem Googte Profil lhrer Ansicht nach unerlaubterweise lhre
ldentitäUdie ldentität lhres Mandanten veruvendet wírd, reichen Sie bitte über die
folgende serte erne Beschv.terde wegen tdentitätsdiebstahts ein:

( ..) "

Der Prozessbevollnlächtigte des Klägers setzte

21) eine letzte Frist zur Löschung der Bewertung

Ferner mahnte der Prozessbevollnrächtigte des Klägers mit schreiben vom 24,08.2016 die Be-
klagte ab und forderte sie unter Frístsetzung bis zum 14.0g.201 6 zur Abgabe einer Unterlas-
sungserklärung sowie Zahlung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten auf.

Die Beklagte reagierte zulelzf mit E-Mail vom 24,10.2016 (Anlage 86, GA 103) wie folgr:

,,Leider konnten wir anhand der von lhnen angegebenen lnformationen keinen
offensichtlíchen Verstctß gegen unsere Richttinien zur EntfernLtng von tnhalten
bzw' keine unschwer, also ohne eingehende rechtliche und tatsächtiche prüfung
zu erkennende Rechtsverletzung feststetten (vgt. BGH, tJtl. 25.10.2011, vt zR
9s/1 0)

Google My Business hosfef tnhalte von Drìtta¡tbietern, ist jecloch nicht Ersteiler
dieser lnhalte. Wir empfehlen lhnen, strittige Fragen direkt mit cter person zu
klären, die die bea¡tstandete Beweftung veröffentticht hat.

mit

bis

Schreiben vom 11.08.2016 (Antage KS, GA

16.08.2016.
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Fal/s es zu keiner Einigung kommt, sie rechtliche Schritte gegen clie person
einleiten, die die Bewertung veröffentticht hat, unc! ein Gericht soclann zu dem
Sch/r.¿ss kontmt, dass diese rechtswidrig ist und entfernt werclen m¿./ss, senden
Sle ¿ins bitte die ansprechencte Gerichtsentscheiclung.

Fal/s Sie a/s Geschäftsìnhaber Bedenken hinsichttÌch eines Erfahrungsberichts
haben, der lhrer AnsÌcltt nach unbegrúndet ist, besuchen Sle bitte die nachste-
hende lnternetseite. ( .. .)."

weitergehend äußerte sich die Bekragte gegenüber dem Kläger nicht.

Der Kläger hat daraufhin Klage erhoben, die am 21.02.2017 bei Gerícht eingegangen ist, Der Bild-
schirmausdruck' aus dem sich die Bewerlung entnehmen lässt, war der Klage beigefügt. Dieser
wies als Zeitpunkt der Anferligung den 14.02.2017 aus. Die Beklagte hat erstmalig mit Schriftsatz
vom 04 12,2017 auf die Klage eru,ridert und darauf hingewiesen, dass die Bewerlung nicht abruf-
bar sei. Ðie Prozessbevollmächtigte der Beklagten hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, es
sei fiir die Beklagte nicht mehr nachvollziehbar, wann die Bewertung gelöscht worden sei. Sie
könne auch nicht nachvollziehen, ob sie selbst es war oder der Nutzer die Bewertung gelöscht
habe. Auch zu dem Zeitpunkt könne sie nichts sagen,

Der Kläger ist der Auffassung, ihm stehe ein unterlassungsanspruch wegen einer Verletzung sei-
nes Persönlichkeitsrechtes zu¡. Es handele sich um eine rechtswidrige ,,Fake-Bewertung,,, clie

den Kläger in seinem Persònlichkeitsrecht verletze. Es hancjele sich um eine unwahre Tatsa-
chenbehauptung und eine unsachliche schmähkritik, die nicht durch die Meinungsfreiheit nach
Art' 5 GG geschtitzt sei. Die Bewertung diene allein der Verhöhnung und Verspottung des Klä-
gers.

Der Kläger behauptet eine person mil Namen , sei nicht patient in seiner praxis
gewesen' Die Bewertung sei geeignet, das unternehmerische Ansehen des Klägers in der 6ffent-
lichkeit massiv zr-l beeinträchtigen mit der Folge, dass seine Dienstleistungen in der Zukunft nicht
mehr oder lveniger nachgefragt wùirden. Der Kläger sei von Patienten auf die Bewertung ange-
sprochen worden und habe einerr Rückgang neuer patienten zu verzeichnen.

Der Kläger ist ferner der Auffassung, die Beklagte hafte jedenfalls als mittelbare störerin. Sie sei
ihrer Prüfungspflicht nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht nachgekomnren, Der
Kläger behauptet ferner. die Beklagte mache sich die Bewertungen zu Eigen, indem síe einzelne
aussagekräftige Sàtze entnehme und gesondertihervorgehoben darstelle. sie stelle nicht nur eine
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Plattfornr zur Verfügung,

Der Beklagte beantragt.

zu erkennen:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidurrg für jeden Fall der Zuwiderhandlung

festzusetzen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft oder

Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, die '1 Sterne-Bewertung eines ,,

l" (Anlage K2), abrufbar unter der URL https://www.google.de/search?g=

tlplgP#s
über das portal www.goo_

gle de zu verbreiten bzw, öffentlich zugänglich zu machen und/oder öfienilich zugäng-

lich machen zu lassen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger außergerichtliche Rechtsverfolgungsko-

sten in Höhe von 887,03 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Ba-

siszinssatz seit 22.09,20 1 6 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

sondern nutze die Bewertungen zu eigenen Zv,recken.

Seite 7

Die Beklagte ist der Auffassung, die Klage sei bereits nach Maßgabe von $ 2S3 Abs 2Nr.2Zpo
unzulässí9. Der Antrag verfehle die konkrete Verletzungsform. Er sei so formuliert, als richte er
sich gegen den unnrittelbar Handelnden, obwohl der Kläger vortrage, die Beklagte sei nur mittel-
bare Störerin. Prozessual handele es sich bei dem Anspruch aus Störerhaftung nicht unr ein .,Mi-

nus" zu, sondern um ein ,,Aliud" gegenüber der Haftung als Täter bzw. Teilnehmer,

Die Beklagte ist weiter der Auffassung, die streitgegenständliche Bewertung sei eine von Art. S

Abs' 1 GG geschrìtzte Meinungsäußerung. Sie beinhalte ein Werturteil. Der Bewertende habe
zum Ausdruck gebracht, dass er ntit der Praxis des Klägers in Berùhrung gekommen und nicht
zufrieden gewesen sei. Mehr lasse sich der Bewertung niclrt entnehmen, insbesondere nicht,
dass der Bewertende ein Patient des Klágers war Die Bewertung nehme nicht Bezug auf einen
Arztbesuch oder bewerte die ärztlichen Fàhigkeiten des Klägers. Allein die klägerische Behaup-
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tung, der Bewertende sei nicht Patient des Klägers gewesen, nehme der BeweÉung nlcht die er-
forderliche Tatsachengrundlage. Der Bewertende habe auch anders, zum Beispiel über die prä-

senz int lnternet, einen Anruf oder den Versuch, einen Termin zu bekommen, mit der praxis des
Klägers in Berührung gekommen sein können, Die Bewertung werde auch durch die Venruenclung

des Namens des Klägers nicht unzulässig, Ein Durchschnittsnutzer erkenne, dass sich jemand
einen Schez hahe erlaubetr und nicht etwa jemand die ldentität des Klägers habe annehmen
wollen, Ein Durchschnittsnutzer werde vielmehr annehmen, dass der Bewertende seine lclentität

nicht preisgeben wolle und daher den Namen so gewählt habe. Der Kläger müsse die negative
Bewertung hinnehmen.

Die Beklagte ist weiter der Auffassung, sie treffe keine Prüfpflicht und auch keine pflicht zur Kon-
taktaufnahme mit dem Rezensenten. Es liege nämlich eine zulässige lvleinungsäußerung vor. Je-
denfalls sei eine etwaige unzulässigkeit nicht ohne weiteres erkennbar, Auch sei die Rechtsguts-
verletzung nicht unschwer erkennbar gewesen. Auch sei eine lnanspruchnahme der Beklagten
im vorliegenden Falle unverhältnismäßig,

Die Beklagte behauptet, sie stelle die lnformationen inr jeweiligen profil nicht selbst zusammen,
Sie nehme keine Vorabkontrolle oder inhaltlich-redaktionelle überprüfung der Erfahrungsberichte
vor, die die Nutzer verfassten, Sie wähle diese auch nicht aus. Aufgrund der großen Anzahl der
täglich veroffentlichen Erfahrungsberichte sel dies auch nicht möglich, Ausschnitte aus Bewer-
tungen würden automatisch erstellt, nicht aber redaktionell ausgewählt. Die hervorgehobenen
Sätze seien auch nicht aussagekräftig und offensichtlich unvollständig, Die Beklagte habe auch
keine erkennbare inhaltliche Verantwofiung für die Bewedungen übernommen.

Seite I

I

Die Klage istzulässig (1.) und hatauch in clerSache Erfolg (2 )

1

Das angerufene Gericht ist gemäf\ S 32 zPo ôrtlich zuständig. Die beanstandete Beweñu¡g war
bundesweit abrufbar, also auch anr Praxissitz des Klägers. Dort ist auch die behauptete Rechts-
gutsverletzung eingetreten. Es handelt sich insoweit um den Erfolgsort (vgl, allgemein Schultzky

Entscheidungsgründe
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in: Zöller, ZPO, $ 32 Rn. 19 nr.w,N.).

Auch die ursprünglich geäußerten Bedenken gegen die sachliche Zuständigkeit erhält clie Kanr-
mer nicht mehr aufrecht. Der Gegenstandswert liegt jederrfalls über S.000,00 €.

2.

â.

Auf den vorliegenden Sachverhalt ist deutsches Recht anzuwenden. Die Anwendbarkeit deut-
schen Rechts ergibt sich aus Art, 40 Absatz 1 Satz 2 ËGBGB. Durch die Ausführungen in der
Klageschrift hat der Kläger zumindest konkludent sein Bestimmungsrecht ausgeübt, in deni er
sich auf deutsches Recht beruft. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass er seinen praxissitz als
Erfolgsort im Sinne der Vorschrift ansieht, Allgemein ist bei Verletzungen des allgemeinen per-

sönlichkeitsrechts durch Veröffentlichungen im lnternet für die Annahme eines Er-folgsortes ein
Über die bloße Abrufbarkeit hinausgehende lnlandsbezug zu fordern (vgl. allgemein Thorn, inr pa-
landt' BGB, Aft EGBGB Rn. l0 m.w,N.). Ein solcheristhierunproblematisch anzunehmen, weil
sich der Geschäftssítz des Klägers im lnland befindet. Die beanstandete Verletzung wirkt sich
auch nur hier aus.

b,

Dem Kläger steht ein Unterlassungsanspruch gemäß den $g 1004 analog, 823 Abs. 1 u.2 BGB
i,V.m. Ar1, 1 Abs, 1, Art.2 Abs. 1 GG zu.

$eite I

dd.

Eine RechtsgutsverletzLtng in Gestalt eines rechtswidrigen Eingriffs in das allgemeine persönlich-

keitsrecht des Klägers ist nach Meinung der Kammer anzunehmen. Eine solche besteht in einer
unzulässigen Meinungsäußerung.

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung liegt wegen der Eigenart des persönlichkeits-

rechts als Rahmenrecht seine Reichr¡¡eite nicht absolut fest, sondern rnuss erst durch eine Ab-
wägung der widerstreitenden grundrechtlich geschützten Belange bestimmt werden. bei der die
besoncleren Umstánde des Ëinzelfalls sowie die betroffenen Grundrechte und Gewährleistungen
der Europäischen Menschenrechtskonvention (ËMRK) interpretationsleitend zu berücksichtigen
sind Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist nur dann rechtswidrig, wenn eine Abwägung zwì-
schen denr Recht des Betroffenen auf Schutz seiner Persönlichkeit aus Ar[ i Abs. 1, Art 2 Abs.
1 GG, Ar1' B Abs. 1 EMRK und dem durch Art.5 Abs. 1 cG, Art. 10 EMRK geschützten Recht je-
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denfalls des Providers auf Meinungs- und MedienfreÌheit ergibt. dass das Schutzinteresse des
Betroffenen die schutzwürdigen Belange der anderen Seite überwiegt, lm Streitfall sind das durch
Art. I Abs. 1' Art' 2 Abs, 1 GG (auch in Verbìndung mit Art. 12 Abs. 1 cG) und Art. I Abs. 1 ËMRK
gewährleistete lnteresse des Klägers am Schutz seiner sozialen Anerkennung und seiner
(Berufs)Ehre mit der in Art' 5 Abs. I GG und Art. '10 ËMRK verankerten Kommunikationsfreiheit
der Beklagten und der Meinungsäußerungsfreiheit cles Bewedenden abzuwägen. Dabei ist zu-
nächst zu berücksíchtigen, dass es sich bei clenr angegriffenen Beitrag um eine Meinungsäuße-
rung und nicht um eine Tatsachenbehauptung handelt. Tatsachenbehauptungen sind durch die
objektive Beziehung zwischen Außerung und Wirklichkeit charakterisiert. Demgegenüber werden
Werturteile und Meinungsäußerungen durch die subjektive Beziehung des sich Außernden zum
lnhalt seiner Aussage geprägt, Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist da-
nach, ob die Aussage einer Überprüfung auf ihre Richtigkeit mit Mitteln des Beweises zugänglich
ist' Das scheidet bei Werturteilen und Meinungsàußerungen aus, weil sie durrch das Element der
Stellungnahme und des Dafürhaltens gekennzeichnet sind und sich deshalb nicht als wahr und
unwahr erweisen lassen. Sofern eine Außerung, in der Tatsachen und Meinungen sich vermen-
gen, durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt ist, wird sie
als Meinung von dem Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Salz 1 GG geschützt. Das gilt insbesondere

dann, wentr eíne Trennung der wertenden und der tatsächlichen Gehalte den Sinn der Außerung
aufhöbe oder verfdlschte. Hat die angegrìffene Bewertung keine tatsächliche Grundlage, über-
wiegt das von Art, 1 Abs. 1, Ar1.2 Abs. 1 GG (auch ln Verbindung mit Art. '12 Abs. I GG) und Art, B

Abs' 1 EIVRK gewährleistete lnteresse des Klägers am Schutz seiner sozialen Anerkennung und
seiner (Berufs)Ehre die von 4r1.5 Abs. 1 GG und Añ, 10 EMRK geschützten Interessen des Be-
wertenden an der Außerung der dargestellten Meinung im Portal der Beklagten und der Beklagten
an der Kommunikation dieser Meinung. Denn l¡ei Außerungen, in denen sich wertende und tat-
sächliche Elemente in der weise vermengen, dass die Außerung insgesamt als Werturteil anzu-
sehen ist, fällt [:ei der Abwägung zwischen den widerstreitenden lnteressen der Wahrheitsgehalt
der tatsáchlichen Bestandteile ins Gewicht lgrundlegend zuletzt etwa BGH, urteil vom 01. Mäz
2016-vtzR34i1s -, BGHz 209, 139-1s7, Rn,24, 30-33, 36 (,,jameda il,,)),

Maßgeblich ist dabei zunächst <ler Aussagegehalt nach dem Verständnis eines unrroreingenom-

menen u nd verstànd igen Durclrschnittspu bliku ms

Zunächst wird ein Durchschnittsnutzer vorliegencf dazu neigen, zu glauben, es werde mít <Jem

beanstarldeten E¡ntrag die Leistung des Klägers bewertet. Bei genauerem Hinsehen würde je-
doch unschwer die Namensgfeichheit auflallen, was zu verschiedenen schlussfolgerLrngen f[ih-
ren könnte:

Seite 10
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- entweder es handelt sich

Klägers schlecht bewertet

- oder es handeit sich

nen Namen nicht preisgeben will

- oder es handelt sich um einen ,,Fake", sodass offenkundig würde dass der Urheber
der Bewertung dem Kläger Schaden zufügen will und es auf den Kläger zurückfällt, wenn er hier-
gegen nichts unternimmt.

Seite '11

um einen Patienten gleichen Namens, der die Leistung des

Sämtliche dieser Deutungsvarianten sincl naolr Meinung der Kammer geeignet, das Ansehen cles

Klägers und seiner Dienstleistung negaliv zu beeinflussen. Dabei ist auch in Rechnung zu stel-
len, dass die beanstandete Bewertung auch die angezeigte Durchschnittsbewer-tung negatív be-
eínflusst. Gerade diese Durchschnittsbeweñung ist jedoch, noch vor den nach Darstellung der
Beklagten willkÛrlich ausgewählten und angezeigten Zitaten aus einzelnen Bewertqngen, das er-
ste' was der Nutzer wahrnimmt, wenn er das Profil des Betroffenen aufruft. Dies ist der Wieder-
gabe derProfilseíte des Klägers (auf Seite2 des klägerischen Schriftsatzes vom 21.12.2017 (GA
106)) eindrucksvoll zu entnehmen.

lm Úbrigen ist vorliegend nach Maßgabe von $ 138 Abs, Szpoals unstreitig zugrunde zu /egen,
dass der Urheber keine Leistung des Klägers tatsächlich in Anspruch genomnìen hat oder mit ihr
in Beruhrung gekommen ist. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass kein tats¿ich-
licher Bezugspunkt für die Bewedung vorhanden ist, auf den sich dìe Meinungsäußerung stützen
kann' Dies fällt bei deredorderlichen Abwågung derwiderstreitenden Interessen ins Gewicht und
fLihrl zur Anrlahme eines rechtswidrigen Eingriffs (BGH, â.a.o., Rn,36). Die Beklagte traf vc¡rlÌe-
gend nämlich eine sekundäre Darlegungslast, der sie nicht nachgekonrmen ist. Diese folgt dar-
aus, dass denr Kläger hinsichtlich eines eventuellen Kontaktes des Bewe¡1ers eine nähere Darle-
gung nicht moglich ist, die Beklagte ínsoweit jecloch Kontakt mit dem Bewerter aufnehmen ,nd
Erkundigungen eirrholen kann (in diesem Sinrre BGH, a.a.o., Rn. 47.). Der Kläger hat substanti-
iert dargefegt, dass er keinen Patienten clieses Namens habe. Die Beklagte hàtte indes Kontakt
mit dem Nutzer aufnehmen können, weil dieser sich nach ihren eigenen Vortrag mit Namen und
E-Mail-Adresse hat registrieren müssen, unr die Bewertung abgeben zu können. Der pauschale
Hinweis der Beklagten darauf, dass cjie Bewerturrg auch aufgrund anderweitiger Berührungspunk-
te mit der Praxis des Klägers er^folgt sein könne, reicht nach Meinung cler Kammer nicht aus.
vielmehr ergibt siclr fúr die Kammer aus der zitieñen höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass
eine Meinungsâußerung ohne jede Tatsachengrundlage einen rechtswidrigen Eingriff in das allge-

um einen Patienten, der díe Leistung schlecht bewertet, aber sei-
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meine Persönlichkeitsrecht darstellt. Dies rechtfertigt clie Annahme einer sekundären Darlegungs-

last' Der Betroffene kann zur Begründung seiner Beanstandung nicht nrehr vortragen, als etwa

der Kläger im hiesigen Falle vorgetragen hat.

Die Beklagte hat insoweit zur Untermauerung ihres Rechtsstandpunktes diverse Ëntscheidungen

zitiefi' Die erkennenden Gerichte vertreten dort im Kern die Auffassung. eir.ìe,,1-sterne-Bewer-

tung" ohne weitere Begründung könne nicht zur Annahme eines rechtswidrigen Eingriffs in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht führen. Dies vermag aus Sicht der Kammer nicht zu überzeu-
gen' Die von der Beklagten zitierten Entscheidung berücksichtigen die vom Bundesgerichtshof in

der zitierten Entscheidung aufgestelften Grundsåtze, soferrr sie sich mil dieser Rechtsprechung

überhaupt befassen, nur unzureichend, lm Übrigen lassen sìe unberücksichtigt, dass jede sol-
cher Bewertungen die Durchschnittsbewertung des Betroffenen negativ beeinflusst. Dies stellt,
wie bereits ausgeführt, eine schweruiegende Beeinträchtigung fùr den Betroffenen dar. Die von

den Beklagten zitierte Rechtsprechung ließe eine derart negative Einwirkung auf die Außenclar-

stellung des Betroffenen, selbst wenn sie vielfach und grundlos erfolgte, ohne jede Sanktion.

Letztlich kommt es nicht darauf an, ob man einer,,1-Sterne-Bewertung" ohne Kommentar niclrt -
wie in der bereits zitierten,,Jameda-ll"-Entscheidung des BGH (urteil vom 0.1. März 2016-vl zR
34115) -- die Behauptung eines Patientenkontakts entnehmen will. Denn eine schlechte Bewer-
tung bei Fehlen einer wie auch immer gearteten Tatsachengrundlage stellt letztf ich immer eine
Persönlichkeitsrechtsverletzung dar, Es wird nämlich ein worauf auch ìmmer bezogenes Werlur-
teil gefällt, jedoch ohne Berechtigung, den Betroffenen, hier den Kläger in seiner Funktion als ln-

haber einer Arztpraxis, negativ erscheinen zu lassen.

Selte 12

bb,

Aus Sicht der Kammer dürfte die Klägerin nicht als unmittelbare Störerin in Anspruch zu nehmen
sein' Unmittelbare Storerin könnte sie nämlich nur dann seín, wenn es sich bei der vom Kläger
angegriffenen Bewerttlng um einen eigenen lnhalt der Beklagten handelte, wobei zu den eigenen
lnhalten eines Pofalbetreibers auch solche lnhalte gehören, die zwar von einem Dritten einge-
stellt wurden, die sich der Porlalbetreiber aber zu Eigen gemacht hat, Von einem Zu-Eigen-Ma-
chen ist dabei dann auszugehen, wenn der Portalbetreiber nach außen erkennbardie inhalfliche
Verantwortung fÙr die auf seiner lnternetseite veröffenilichten lnhalte [ibernommen hat, was aus
Sicht eines verständigen Durchschnittsnutzers auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung aller
relevanten umstäncle zu beurleilen ist. Dabei ist bei der Annahnre einer ldentifikation mit frePnden
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lnhalten grundsätzlich Zurückhaltung geboten (BGH, a.a,O., Rn. 17), Die parteien haben insoweit

widerstreitend vorgetragen, Nach dem äußerlichen Anschein des Bewertungspodals hat die

Kammer erhebliche Zweifel, dass die Beklagte sich die Bewertungen zu Eigen macht.

cc.

Letztendlich kommt es hierauf jedoch abschließend nicht an. Die Beklagte ist nämlich nach An-
sicht der Kammer nach jedenfalls als mittelbare Störerin verantwortlich

Grundsätzlich ist als mittelbarer Störer verpflichtet, wer, ohne unmittelbarer Störer zu sein, in ir-
gendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Beeinträchtigung des Rechtsguts beiträgt.

Dabei kann als Beitrag auch die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverant-

wortlich handelnden Dritten genügen. sofern der in Anspruch Genommene die rech¡iche und tat-
sächliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Die Haftung als mittelbarer Störer
darf nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung aber nicht über Gebühr auf Dritte er-
streckt werden, welche die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben. Sie

setzt deshalb die Verletzung von Verhaltenspflichten. insbesondere von prüfpflichten, voraus. De-

ren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweìt dem als mittelbaren Störer in Anspruch Ge-
nommenen nach den Umständen des Einzelfalls eine Verhinderung der Verlelzung zuzurnuten

ist. Danach ist ein Hostprovider zur Vermeidung einer Haftung als mittelbarer Störer grundsätzlich

nicht verpflichtet, die von den Nutzern in das Netz gestellten Beíträge vor der Veröffenflichung auf
eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Er ist aber verantworilich, sobald er Kenntnis von
der Rechtsverletzung erlangt. Weist ein Betroffener den Hostprovider auf eine Verfetzung seines
Persönlichkeitsrechts durch detl Nutzer selnas Angebots hin, kann der Hostprovider verpflichtet
sein, künftig derartige Störulngen zu verhindern. Wird eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten

behauptet, wird sich eíne Rechtsverletzung allerdings nicht stets c¡hne weiteres feststellen las-
sen Denn sie erfordert eine Abwägung zwischen clem Recht des Betroffenen auf Schutz seiner
Persönlichkeit aus Ar1. 1 Abs. 1, Art.2 Abs. '1 GG, Art. B Abs, 1 EMRK und dem durch Art,5 Abs.
1 GG, Art 10 EN/RK geschützten Recht jedenfalls des Providers auf Meinungs- und N4edienfrei-

heit' lst der Provider mit cler Beanstandung eines Betroffenen konfrontiert, die so konkret gefasst
ist, dass der Rechtsverstc¡ß auf der Grundlage der Behauptung des Betroffenen unschwer bejaht
werden kann, ist eine Ermittlung und Bewertung des gesamten Sachverhalts unter Berücksichti-
gung einer etwaigen Stellungnahme des fur <Jen beanstanc.leten Beitrag Verantworflichen erforder-
lich' Dies gilt auch dann, wenn die beanstandete Außerung nicht als Tatsachenbehauptung, son-
dern als Werturteil zu qualifizieren ist. das Werturleil vorn Betroffenen aber mit der schlüssigen

Seite 1ll
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Behauptung als rechtswiclrig beanstandet wird, der tatsächliche Bestandteil der Außerung, auf
dem die Wertung aufbaue, sei unrichtig, dem Wefturteil fehle darnit jegf iche Tatsachengrundlage
(BGH, a,â.O,, Rn. 22-24).

Diese Voraussetzungen sind hier erfÜilt, Die Beklagte gibt zunächst selbst an, die Möglichkeil fur
die Abgabe der Bewertungen zu eröffnen und so acläquat kausal zur Rechtsgutsverletzu¡g beizu-
tragen' Nach Auffassung der Kammer bestanden im hier zu entscheidenden Fall auch prufpflich-

ten, die die Beklagte verletzt hat. Die durch das Anwaltsschreiben vom 14.02.2016 (Anlage K3,

GA 13) erhobene Beanstandung war ausreichend konkret. ln ihr ist die ULR der beanstandeten

Bewertung bezeichnet, auf die Namensgleichheit hingewiesen sowie darauf hingewiesen worden,

dass ein Patient dieses Namens beim Kläger nicht ln Behandlung ist. Auf Grundlage dieser Anga-
ben war aus Sicht der Kammer nahe liegend, dass es sich um ein Werturteil ohne tatsächliche
Grundlage handelt und deshalb ein Rechtsverstoß vorliegt (so auch LG Hamburg, Urteilvom 12.

Januar 2018 - 324 A ælfi -,juris Rn, 30ff. - zum hier gegenständlichen Dienst Google+ und ei-
ner dort veröffentlichten Bewertung). Die Beklagte ist ihrer Prüfpflicht nicht nachgekommen. Sie
vertritt insofern weiterhin die Auffassung, zur Überprüfung nicht verpflichtet zu sein,

Soweit die Prozessbevollmächtigte der Beklagten in der mündlichen Verhandlung die lvleinung

vertreten hat, dass es für die Darlegung einer die Prüfungspflichten des Hostproviders auslösen-
den offensichtfichen Rechtsverletzung notwendig gewesen wäre, nicht einen Azt-patientenkon-
takt zu leugnen, sondern aufgrund der Vieldeutigkeit der,,1-Sterne-Bewertung" ohne Kommentar
darirber hinaus die Behauptung erforclerlich gewesen wäre, dass überhaupt kein Kontakt zur pra-
xis des Klägers, der etwa auch in dem vergeblichen telefonischen Erreiclren der praxis liegen
konnte. gegeben r,rrar, überspannt ciíes die Anforderungen an díe Abmahnung, Der Kläger hat die
Behauptung aufgestellt, die er redlicherweise machen konnte, nämlich, dass er keinen patienten

desselben Namens wie er selbst habe, Eine Behaupturng ins Blaue hinein, ciass es auch sonst
keinen Kontakt gegeben habe, etwa - was der Kläger gar nicht wissen kann - durch ein vergebli-
ches Versuchen, seine Praxis telefonisch zu erreichen, kann von ihnr angesichts der Wahrheits-
pflichtaus$ 138Abs.'¡ZPo,dìeauchfüreineAbmahnurnggeltenmuss,nichtgefordertwerden

Dies gilt un'ìso mehr, als class es sich bei denr ven¡vendeten Namen offenkundig um ein pseud-

onym handelt. Ein Pseudonym bringt es aber sclrlechterdings immer mit sich, dass der bewerte-
te Arzt nicht wissen kann, ob es einen Kontakt gegeben hat.

Seite 14
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Die besonderen Regelungen des Telemediengesetzes (TMG)slehen dem streitgegenständlichen

Anspruch nicht entgegen. Ðie Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs, der seine Grund-

lage - wie hier - in einer vorangegangenen Rechtsverletzung findet, wird durch das Haftungsprivi-

leg des S 10 TMG nicht eingeschränkt, Auf eine nach S 7 Abs, 2Satz 1 TtvlG unzulässige Begrün-

dung einer allgemeinen Übenvachungs- oder Nachforschungspflicht der Beklagten zielt der streit-
gegenständliche Ansprr-¡ch nicht ab (vgl, allgemein BGH, Urteil vom 01 .Màz 2016, a.a.O., Rn.

19, m.w.N.).
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ee.

Die Beklagte hat auch schuldhaft, nämlich jedenfalls fahrlässig gehandelt.

f'f .

Es besteht auch eine Wiederholungsgefahr

Diese ergibt sich freilich vorliegend nicht bereits aus der allgemeinen Erwägung, wonach die Ge-

fahr weiterer Rechtsgutsverletzung in gleicher Art aufgrund der erstmaligen Begehung der
Rechtsgutsverletzutrg vermutet wird (so BGH, Ufleil vom 08, Februar'lgg4-Vl ZR 2g6i93-, Rn.

27, juris m.w'N, (StRspr)); so auch LG Hamburg a.a,O., Rn, 49 (ohne nähere Bagründung)).

lnt vorliegenden Fall hat die Beklagte nämlich, wie dargestellt, nicht eine allgemein bestehende

Handlungspflícht verletzt. Vielmehr ist ihre Verpflichtung zur Prüfung und ggf. Entfernung der
streitgegenständlichen Bewertung als mittelbare Störerin erst aufgrund des Einstellens der Be-

wertung durch einen Dritten und deren Beanstandung durch den Klägerentstanden Die Beklagte

war nämlich als mittelbarer Störer nicht verpflichtet, sämtliche Bewertungen und Beiträge vor der
veröffentlich u ng a uf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprlifen,

Für derarlige Fäfle, in denen eine Hancllungs- bzw, Prüfpflícht des mittelbaren Störers erst durch
die erstmalige Rechtsverletzung aLrsgelöst wird, ist höchstrichterlich entschieden, dass es nach

Entstehen der Prüfungspflicht mindestens noch zu einer weiteren Rechtsverletzung gekornmen

sein muss, um die Annahme einer Wiederholungsgefahr zu rechtferlígen (vgl. BGH, Urleil vonr
12'07 '2007 - I ZR 18104 -, BGHZ 173,188-210, juris Rn 39, 53 (,,Jugendgefährdende Medien bei

Ebay"); ferner Urteil vom 17. August 2011 IZR 57109 -, BGHZ 1g1,19-35, ¡uris, Rn. 39 (,,Stifr-

pa rfünr")).
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Eine solche weitere Rechtsverletzung kann clarin liegen, dass der Provider einen beanstandeten

Beitrag auch nach Ablauf einer angemessenen Prüffrist nicht entfernt (vgi. OLG Köln, Urteil vom

AB'04'2014 - 15 U 199111-, juris, Rn, 8'1 - dort zur Suchwortergänzungsfunktion einerSuchma-
schine). Die Beklagte war nämlich verpflichtet, die beanstandete Beweftung unverzüglich zu lö-

schen (so BGH, Ufieil vom 12. Jull 2Q07, a.a.O., Rn.43; Urteil vom 17. August 2011, a.a.O., Rn.

39))' Nach diesem Maßstab ist eine weitere, die Wiederholungsgefahr begrulndende Rechtsver,

letzung der Beklagten anzunehmen. Der Kläger hat die Bewertung am 14.07.20j6 und

11.08.2016 beanstandet. Die Beklagte hat sich hierauf zuletzt mit Email vom24iA.20,16 geäu-

ßert Noch am 14.02.2017 war die Bewertung abrufbar, Eine angemessene Prüffrist war zu die-

sem Zeitpunkt nach Meinung der Kammer selbst bei großzügiger Bemessung lange abgelaufen.

Die Beklagte hat die vom Kläger geltend gemachte Unterlassungsverpflichtung auch zu keinem

Zeitpunkt - insbesondere nicht etwa durch Löschung der beanstandeten Bewertung - rech¡ich

bindend anerkannl und hierdurch eine Wiederholungsgefahr beseitigt. Nach den Angaben ihrer

Prozessbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung ist offen, ob sie überhaupt dafür verant-

worllich ist, dass die Bewertung gegenwärtig nicht mehr abrufbar ist.
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Einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz in Gestatt vorgerichtlicher Rechtsanwaltsko-
sten vermag die Kanrmer unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu erkennen. lnsoweit ist ent-
scheidend, dass die Rechtsverletzung, die allein Anknüpfungspunkt für einen Ersatzanspruch
sein kann, erst in der unzutreffenden Reaktion auf die anwaltliche Aufforclerung vom i4.07.2016.
nämlich dem Unterlassen einer weiteren Prüfung, liegt. Zu diesem Zeitpunkt war der Schaden in

Gestâlt der Verbindlichkeit des Klägers gegerrüber seinem Prozessbevollmâchtigten bereits ent-
standen. Vor cliesem Hintergrund scheidet insbesondere ein Anspruch aus den $$ 672, 683, 670
BGB aus' lnr Zeitpunkt der Beauftragung des Rechtsanlvalts durch den Klager bestand noch kein

,,Geschäft" der Beklagten i S.v. S 677 BGB. Der hier zu entscheidende Fatl liegt damit grundle-
gend anders als etlva in der vom Kläger zitierten Entscheiclr-lng (BGH, Udeil vom iT. Juli 200g - i

zR 219/05 -, in: GRUR 2008, 996ff.), lm dort entschiedenen Fall wurde der dortige Beklagte we-
gen eines bereits vollendeten Verstoßes gegen $ 95a Abs. 3 UrhG abgemahnt, Eines Hinr¡¡eises

an den K/äger bedurfte es diesbezuglích gemäß S 139 Abs. 2 S. 1 ZpO nicht, da der Anspruch
als Nebenforderung geltend gemacht worden ist.
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Die Kostenentscheidung folgt aus g 92 Abs. 2 Nr. 'l ZpO.

ilt.

Die Entscheidung über die vorläufige vollstreckbarkeit forgt aus $ 709 zpo,
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